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Whisky-Club Marbach 

  

 

 

 
Statuten 

 
1. Dem WC können nur Männer ab 20 Jahren beitreten. 

2. Die maximale Anzahl der Mitglieder inkl. des Vorstands ist auf 10 beschränkt. 

3. Vereinsmotto Whiskytiere (Einer für alle, alle für einen.) 

4. Das Vereinsgetränk ist Ballantines Finest. 

5. Die HV findet immer am Datum der Rebsteiner Fasnacht statt. Die Mitglieder 
treffen sich um 20.30 Uhr, die HV beginnt jeweils um 02:00 Uhr. 

6. Die Mitglieder dürfen nicht verkleidet oder geschminkt an der HV erscheinen. 

7. Wer aus einem Grund nicht teilnehmen kann, hat sich bis spätestens 24 Stun-
den vor der HV bei dem Präsidenten abzumelden. 

8. Wer unentschuldigt fernbleibt muss 100.- Sfr in die Vereinskasse einzahlen. 

9. Der Vereinsbeitrag beträgt 15.- Sfr / Monat (180.- Sfr / Jahr). 

10. An diesem Abend muss mit einer neuen  Flasche zu trinken begonnen wer-
den. Angefangene Flaschen werden leer getrunken. 

11. Bis zum Beginn der HV muss mitgetrunken werden. 

12. An jedem Tisch wird immer gleichzeitig nachgeschenkt. Dazu müssen alle 
Gläser leergetrunken sein. 

13. Wer dem Hammermann begegnet muss dies unverzüglich den anderen Ver-
einsmitgliedern melden. 

14. An jedem Tisch darf höchstens eine Person aufstehen um auszutreten. 
Ausnahme: Es ist zum Wohle des Vereins. 

15. Wer dem Verein beitreten möchte, dem wird ein “Götti” aus dem Verein zuge-
teilt. Der “Götti” ist für den Mittrinker verantwortlich und führt ihn in das Ver-
einsleben ein. Der Mittrinker hat im Probejahr einen Betrag von 100.- zu be-
zahlen. Nach dem Probejahr wird darüber abgestimmt ob der Mittrinker aufge-
nommen wird oder nicht. 
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16. Jedes neue Mitglied muss an der HV eine Flasche Ballantines bezahlen. 

17. Wer den Verein verlassen will, muss 300.- auf das Vereinskonto einzahlen. 

18. Falls es bei einer Abstimmung  zu einem Unentschieden kommt, erhält das 
Mitglied mit dem höchsten Promillegehalt 2 Stimmen. 

19. Wahlen finden immer in geraden Jahren statt. 

20. Ehrenmitglied wird derjenige, der mindestens 5 Jahre in der Kommission ist 
oder sich besonders für den Verein einsetzt. 

21. Wer nach Hause gehen will muss sich bei einem anwesenden Kommissions-
mitglied abmelden. Die Reihenfolge ist wie folgt festgelegt; 1. Präsident, 2. Vi-
ze Präsident, 3. Aktuar, 4. Kassier, 5. erster Beisitzer, 6. zweiter Beisitzer. 

22. Am Sonntag  um 18:00 Uhr wird die Telefonkette gestartet um zu prüfen ob al-
le Mitglieder wohlauf, und gut zu Hause angekommen sind. 

23. Wer die Statuten nicht beachtet muss 100.- in die Vereinskasse einzahlen. 
 
 
 


